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bereit, kann der Richter durch Beschluß die zur Beendigung 
des zwischen dem Schuldner und dem Dritten bestehenden 
Rechtsverhältnisses erforderlichen Erklärungen des Schuld
ners ersetzen und den Dritten zur Herausgabe an den Sekre
tär verpflichten. Gegen diesen Beschluß ist eine Beschwerde 
des Dritten nicht zulässig; dem Dritten steht das Recht aus 
§ 133 Abs. 1 Ziff. 2 zu. Mit der Zustellung des Beschlusses an 
den Dritten ist die Pfändung der Sache bewirkt. Auf die Voll
streckung dieses Beschlusses ist § 127 Abs. 1 entsprechend 
anzuwenden; sie darf nicht vor Ablauf eines Monats nach 
Zustellung an den Dritten erfolgen.

§ 120
Mehrfache Pfändung

(1) Eine Sache kann gleichzeitg für mehrere Gläubiger, 
eine bereits gepfändete Sache kann anschließend für einen 
weiteren Gläubiger gepfändet werden.

(2) Wird eine von einem anderen staatlichen Organ gepfän
dete Sache anschließend gepfändet, ist diesem eine Abschrift 
des Protokolls zu übersenden. Der Gläubiger ist darüber zu 
informieren. Die Verwertung der Sadie und die Auszahlung 
des Erlöses obliegt dem anderen staatlichen Organ.

§ 121 

Pfändungsprotokoll
(1) Über die Pfändung ist ein Protokoll aufzunehmen. Es 

hat den Ablauf und die wesentlichen Ergebnisse der Pfän
dung zu enthalten, insbesondere die genaue Bezeichnung der 
gepfändeten Sachen und ihren Schätzwert. Wurde eine bereits 
gepfändete Sache für einen weiteren Gläubiger gepfändet, ist 
das Protokoll der ersten Pfändung zu ergänzen. Die Beteilig
ten sind darüber zu informieren. Wurden Zeugen hinzugezo
gen, haben sie das Protokoll mit zu unterschreiben.

(2) Dem Schuldner ist eine Abschrift des Protokolls auszu
händigen. War er bei der Pfändung nicht anwesend, ist ihm 
eine Abschrift zu übersenden.

Verwertung der Sadie
§ 122

(1) Gepfändete Sachen werden durch den Sekretär zum 
Schätzwert verkauft (gerichtlicher Verkauf). Die gepfändete 
Sache kann nach Anhörung des Schuldners auch an den Gläu
biger zum Schätzwert verkauft werden. Kann eine gepfän-

' dete Sache zum Schätzwert nicht verkauft werden, ist der 
Preis herabzusetzen, jedoch nicht unter 50 % des Schätzwertes.

(2) Wurden Einwendungen oder Beschwerde gegen die Voll
streckung erhoben oder ist die Pfändung lediglich zur einst
weiligen Sicherung eines Anspruchs erfolgt, ist die Verwer
tung oder die Auszahlung des Erlöses erst nach endgültiger 
Entscheidung vorzunehmen.

(3) Auf Antrag des Schuldners kann der Sekretär durch 
Beschluß die Verwertung einer gepfändeten Sache aussetzen 
und dem Schuldner auferlegen, die Schuld durch dem Gläu
biger zumutbare Ratenzahlungen innerhalb bestimmter Fri
sten zu tilgen. Der Sekretär kann auch ohne Antrag seine 
Entscheidung bei Änderung der Voraussetzungen abändern 
oder bei Nichteinhaltung der dem Schuldner auferlegten Ver
pflichtungen aufheben.

(4) Mit dem gerichtlichen Verkauf gehen fremde Rechte an 
der Sache unter. Garantieansprüche des Schuldners gehen 
auf den Erwerber über.

§ 123

(1) Für Edelmetall, Zahlungsmittel fremder Währungen, 
Wertpapiere und andere Sachen, die nach Rechtsvorschriften 
oder auf vertraglicher Grundlage staatlichen Einrichtungen 
anzubieten sind, ist § 122 nur anzuwenden, wenn diese 
Einrichtungen einen Kauf ablehnen.

(2) Lautet ein Wertpaprer auf Namen, hat der Sekretär die 
Umschreibung auf den Namen des Erwerbers zu erwirken 
und die hierzu erforderlichen Erklärungen anstelle des 
Schuldners abzugeben.

§ 124
(1) Gepfändetes Geld und der aus dem gerichtlichen Ver

kauf erzielte Erlös sind nach Abzug der durch die Vollstrek- 
kung entstandenen Gerichtskosten dem Gläubiger bis zur 
Höhe seines Anspruchs durch den Sekretär auszuzahlen; war 
wegen eines Anspruchs gegen einen Ehegatten in gemein
schaftliches Vermögen der Ehegatten vollstreckt worden, darf 
die Auszahlung nicht vor Ablauf von 2 Wochen nach der 
Pfändung erfolgen.

(2) Dem Schuldner ist eine Abrechnung zu erteilen. Die Un
terlagen über die Verwertung sowie über die Auszahlung 
sind dem Pfändungsprotokoll beizufügen.

§ 125
Mehrheit von Gläubigern

(1) Können bei mehrfacher Pfändung einer Sache die An
sprüche aller Gläubiger nicht vollständig erfüllt werden, sind 
zunächst die Ansprüche minderjähriger Kinder auf Fami
lienaufwand oder Unterhalt, anschließend die Ansprüche auf 
Ersatz eines durch eine Straftat verursachten Schadens, so
dann die Ansprüche staatlicher Organe und danach die An
sprüche volkseigener Betriebe, staatlicher Einrichtungen so
wie andere dem Volkseigentum zustehende Ansprüche zu er
füllen. Im übrigen richtet sich die Erfüllung der Ansprüche 
nach der Reihenfolge der Pfändungen; bei gleichzeitiger Pfän
dung sind die Gläubiger nach dem Verhältnis ihrer Ansprüche 
zu berücksichtigen.

(2) Die Vollstreckung in das gesamte Vermögen wegen 
Überschuldung wifd durch besondere Rechtsvorschriften ge
regelt.

§ 126
Vollstreckung in Grundstücke, Gebäude und Schiffe

Die Vollstreckung in Grundstücke sowie in Gebäude, die 
Gegenstand eines selbständigen Eigentumsrechts sind und für 
die die Vorschriften über Grundstücke entsprechende An
wendung finden, erfolgt nach besonderen Rechtsvorschriften. 
Das gleiche gilt für die Vollstreckung in Schiffe und Schiffs
bauwerke.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Vollstreckung sonstiger Ansprüche

§ 127
Herausgabe von Sachen

(1) Sachen, zu deren Herausgabe oder Leistung der Schuld
ner verurteilt ist, sind diesem wegzunehmen und an den Gläu
biger zu übergeben. Die Bestimmungen des § 119 Abs. 2 und 
des § 121 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Befindet sich die'Sache im Besitz eines Dritten und ist 
dieser nicht zur Herausgabe bereit, findet § 119 Abs. 5 ent
sprechende Anwendung.

§ 128 
Räumung

(1) Ist die Vollstreckung auf die Räumung eines Grund
stücks, eines Gebäudes, einer Wohnung oder sonstiger Räume 
gerichtet, ist der Besitz dem Schuldner zu entziehen und dem 
Gläubiger zu verschaffen. Die Bestimmungen des § 119 Abs. 2 
und des § 121 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Ist die Räumung von der Bereitstellung von Ersatzraum 
abhängig, darf die Vollstreckung erst erfolgen, wenn eine Zu
weisung von Ersatzraum an den Schuldner vorliegt. Der Ter
min der Räumung ist dem Schuldner mindestens 1 Woche 
vorher mitzuteilen.


